
FESTSETZUN
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A, FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN B^.

Crenza de3 räumlichen Geltungsbereiches dm
Bebauungaplanes (§ 9 (7) BBauG)

l.

^VA

MI

A

OA

II

Allgemeines Uohngebiet gern. S 4 BauNtll

Hisehgebiet gern. 5 S. BauNUO

offene Bauweise, . ^ ^ ... ,
nur' Einzel-und Doppelhäuser zulässig
(siehe 71ff. 1. 3 der Festsetzungen,

Grundflächenzahl (GRZ) (5 " 'D """ '. ' .lau*"'°!
hier Z. B. CRZ s 0,4

Ge.choOflachenzBhl (GFZ) (§ 17 (l) "". ';< ;° Sau>-toi
hier Z. B. GFZ s 0.5

Zahl der zulässigen Uollgeachosae l t , a\:
Höchstgrenze (siehe Ziff. 1. 2. 2)

1.1 :

1.2

1. 2.1

1. 2.2

1. 2.5

X X-

Baugrenze (§ 23 (3) BauNVO)

Abgrenzung des HaOes der baulichen '.utzunQ
(§'16 (5)~BauNUO)

Abgrenzung sonstiger unterschiedlicher Festsetzungen

Flächen, auf denen Schallachutzm. Onahnen iTforderllch
S sS^d'~'t'Siehe ziff. 1. 9 der reatsetzungen;

uoryschrlebene Hayptfirstrichtung
(§ 9 (l) Nr. 2 BBauC)

1. 2.-

1.3

S t raOen ve rk ehrs flä chen
. (§ 9 (l) Nr. 11 BBauC;

p

WP

;;;;;;
l 1 l
l l l

Straßenbegcenzungslinie

öffentliche Parkfläche

Uendepl. itz

StraBenbegleitqrün; Crünfläche als^Bestandteil der
iierkehrsanlage'i. S. von 5 127 (2) 3 BBauG

geplante Bäschungsfl'ächen
(siehe Ziff. 1. 12 der FpstseLzun. im.

1.5

1.6

l.'
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];';..
l t l
l l l

geplante Böschunqsfl'ärhen
(siehe Ziff. 1. 12 der Fcstsetz'jniic"/

FuOueg (Treppenueg)

Sichtflächen, von Bebauung und Beuuchs. f. inFriedung
und Bepflanzung hoher als 0, 80 «' über Strafenobertante
freihalten.

 

Flächen für Umformerstation
(5 9 (1) 12 BBauG)

öffentliche Grünflächen (5 9 (I) 15 BBauC;

@-\ Spielplatz

.'. . .
..^

Grünanlage

[--.<

tt»uuiai

Flächen, auf denen bestehende Bäune-und Stmucher
zu erhalten sind (siehe Ziff. 1. 11 der Festsetzungen)

. ^^
LR

^. ^t/^

Leitungsrecht zu Gunsten der Stadt (Abwasser)
(siehe Ziff. 1. 8 der Festsetzungen l

\ Bereich ohne Ein-und Ausfahrt

Ä..-\ Einfahr. tbereich

Tia-1
L--I

Umgrenzung von Garagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. & und 22 BSauGl

^
Garagenein'und "ausfahrt
.(sieh» Ziff. 2. 4. 1. 3 der Feslsetzungan

r
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I.

1.1

1.2

PLWUNCSRECHTLirHE FESISETiUNGE'N
Bundesbaugesetz -BBauG- in der fassung der Bekgnntmachunq vom

16. 08. 197a mit Änderungen durch Gesetz voffl 6. 07. 1979 und Baunutzungs-
Verordnung -BsuMVO- in der Fassung der Bekanntmachung vom l5. ü9, l'?77).

Art der baulichen Nutzun

T?~~9~Ab8. l. Nr. l BBauG und
SS l-f5 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzun
9 Abs. l Nr; l BBauG und

55 16-21 a BauNVO)

1. 2. 1 Höhe der baulichen Anlagen
'', 16 Abs. 3 BauSUO!

^f-:^:^^1-'

1. 2. 2 Zahl der Vallgeschosse
(§ 17 Abs. it und K 18
BauNVO)

.,^1. 2. 3 Garagen in Untergeschossen

'^.ä'Sr!''

l. 2..4 Hindestgrässe der Baugrund-
stücke
15 9 (I) 3 BBauG?

Siehe Einschrieb im Plan:

WA - Allgemeines Wohngebiet gem. ^ ü BauNVO
MI - HischQebiet gemäß § 6 BauNVO

Siehe Einschrieb im Plan.

Die Höchstgrenze der debäudehohen wird
festgesetzt mit:
talseitig: 7. 00 in und
bergseitig: 3. 50 m

jeu/ei.ts gemessen zwischen bestehender
Gelandehöhe und Schnittpunkt der Aussen-
uand mit der Dachhaut.

Siehe Einschrieb im Plan.

Die Zahl der Uollgeschosse wird gemäß
§ 17 Abs. A BauNVO als Höchstgrenze
festgesetzt (Z a 2).

Bei der Ermittlung der GeschoOflächen
f§ 20 BauNVO) bleiben die Flächen von
Garagen unberücksichtigt (S 21a ?^' 5
und § 21a (5) BauNUO).

Vollgeschosse, die Garagen enthalten,
werden auf die Zahl der \follgeschosse
nicht angerechnet (§ 21' a 'l) BauMO).

Die Mindestgrösse der Baugrondstückp
beträgt
für Einzelhäuser ^00 cim
für Doppelhaushälften 350 qm

1. 3 Bauweise

9 Abs. } Nr. 2 BBauG
und § 22 BauM-0;

offene Bauweise gemän § 22 Abs. 2 BauNVQ
zulässig sind nur Einzel -und poppelhaussr

Talseits der Erschlie.lungsst-o'ien tiegende
Garagen sind in die Hauptgebsuäe e;nsjüeziehen
bzw unmittelbar anzubauen Hier sir'd afc-
weichend van §7 L30 seitliche Aüstands-
fiochen nicht erforderlich, wenn weger. cer
gegebenen Hohenverhaltnisse {Strafen.
Gelände i die Vorschriften.hinsichthch aer
zulässigen HöheR und Wanaflache nicht ein-
gehalten werden können

fl
SN!'::;"
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1.5

Ä^.

1.6

Stellun
lagen

'3-

der baulichen An-

Abs. L »ir. 2 BBauG)

Verkff. rsflächen

~'r~'r~y. ~ l Nr. 11 BBauC)

Die im Plan eingetragenen Haupfcfirst-
nchtungen sind zuingend einzuhaUen.

Entsprechend den Eintragungen im Plan
gegliedert in Fahrbahnen, Gehueqe
Schrammborde, befahrbare ^eqe, Park-
flächen und Flachen für Grünanlagen
im 5. von § 127 Abs. 2 \r. ? BSauC.
Von der im Plan darqestellten Gliede-
rung kann beim Ausbau geringfügig ab-
geuichen werden.

"°hrLase ?eNrru"?eSR",f"che" S,"""°te"Iage-der.verkehraFlächen "t

i. v! ̂ ^5I9N a"28^^G- ^ diL"!:!"mgabe"''^°PI:;;17es^-l. 2 BBauG! setzt. Sie beziehen sich auf~'die'
stellten Straßenachsen.

1. 7 Öffentliche Grünflächen
9 Abs. l Nr. 15 BBauG)

l. 8 Leituri srechte
9 Abs. l Nr. 21 BBauG)

2. 9 Vorkehrun n zur Hinderun

A"f der °la Sp"'lPlat2 festgesetzten
Grünfläche sind die mit der wesens-
mäßigen Nutzung verbundenen und für
die Nutzung notuendigen oder nützli-
chen baulichen Anlagen zulässig.

Die im Plan gekennzeichneten FJächen
sind entsprechend dem Einschrieb zu
belasten.

Ruheräume (Schlaf- und Kinderzii
sü°^t^r. "°;re u"""rl<u"- dürf'l-^""'-'""<'"d-ort-Rr,, '^u,;g""sr 'h.
.i^^st *SJä:"m:" be^a°":; °"^^^?c.^^u"9'd-h-

9 Abs. l Nr. 2A BßauG) Außen turen und Fenster von Aufenthalts.
raumn sind achallgeschützt auszufüh-
ren gem. WI-Richtlinie 2719.



1. 10 Pflanzgebot
(§ 9 Abs. l Nr. 25a BBauG)

'.. ".'-:< "^/.--^'. -'-..
l -' ', ...^".,. . - ' .
f ' ' '^; . ;* '\v"'

1. 11 Erhaltun von Bäumen und
Strauchern
C§ 9-Äbs^.-l Nr. 25b BBauG)

Flächen für Aufschüttun en
und Ab rabun n zur Her-
stel un des Straßenkör ers
( 9 Abs. l Nr. 26 BBauG

%saiaM^":. :s:-;'

i^;ss'^"'::iSv'sf&^i . . ' "'

"(
.tj'

:^:^.^~J. '.

^s^'-^': '.^^. f''^, :. - ^'^:i\i . ' -' '..

icii ycm. tiul-Kichtlinie 2719.

3e 250 qm Baugrundstücksflgche sind
rnind. l hochstämmiger Baum und je
50 qm Baugrundstücksfläche ein Busch
oder Strauch zu pflanzen, wobei ein-
heimischen Hölzern der Vorzug zu ge-
ben ist.

Auf den im Plan gekennzeichneten Fla-
chen- sind Bäume und Sträucher zu er-
halten, soweit sie»nicht Erschließungs-
anlagen im Wege stehen.

Soweit zur Herstellung des StraOenkor-
pers Böschungen als Aufschüttungen oder
Abgrabungen erforderlich sind, sind die-
se von den Grundstückseigentümern auf
den an die Uerkehrsflächen angrenzenden
Grundstücken ohne Entschädigung zu ckjl-
den. ,

&":..
^. .,, '.



2.

2.1

BAUORDMIWSRECHTLICHC fE 1SCT7U\C \

t ^ 73 un(1 7^ la'vlesbauordnunq -LBO- in der geitwaen Fc'. sur-. g vonf
OI. Ot. 19811

KuOere Cestaltun der
"»'aude

-73-*bs. l Nr. l LBO)

2. 1*1 Dachform» Dachneigung,
Dachgestaltung
(S 73 Aba.' l Nr. l tBO)

2. 1. 2 Gestaltun benachbarter
baude

^1

2. 2 Gestaltun der unbebauten
ächen bebauter rundstücke

73 Abs. l Kr. 5 180

2. 2.1 . ,

Die Verwendung leuchtender und reFlek-
tierender Materialien und Farben an Ge-

bäuden und sonstigen baulichen Anlagen
ist nicht zulässig.

Gebäude mit Crenzbebauung müssen sich
in den Diineneionen und der Gestaltung
weitgehend einander angleichen.

Tal9eits der ErschlieOungsstraßen lie-
gende Garagen sind unmittelbar an die
Hauptgebäude anzubauen bzw. in diese
einzubeziehen.

Zulässig sing Sattel- und Walmdächer
mit 20 - 30 Dachneigung. Für Dachein-
deckung dürfen nur braun- und rottonige»
blendungsfreie Materialien verwendet
werden.

freistehende Garagen sind mit Sattel-
dach auszuführen. Oachneigung 20 -
M". An Gebäude angebaute Garagen sind
mit geneigtem Dach in der Dachneigung
des Hauptgebäudes auszuführan,.

ßergseits der ErschlieOungsstraßen ge-
legene Garagen dürfen auch nüt Flach-
dächern odeg flachgeneigten Pultdächern
bis mak. 10 Neigung errichtet werden,
sind Jedoch, soweit sie die bestehende
GeJändeoberlcante oder-StraOenboschungen
unterschneiden, inlt Erde zu überdecken
und zu bepflanzen.

Bei Doppelhäusern und bei benachbarten
Garagen sind gleiche Dachneigungen her-
zustellen.

bei Doppelhäusern ist die Gestaltung
hinsichtlich Material, Farbe und Dimen-
sionierung der Baukörper aufeinander ab-
zustimmen.

Benachbarte Garagen, die auf der Grund-
stücksgrenze errichtet werden, sind als
einheitlich gestaltete Baukörper herzu-
stellen.

Die nicht überbauten Flächen der bebau-

ten Grundstüclce, mit Ausnahme der Flä-
chen für Nebenanlagen und Stellplätze.
sind als Grünflächen oder gärtnerisch
anzulegen und 2u unterhalten
(Siehe auch Ziffer 1. 12 der Fest-
Setzungen)

2. 2.2

2. 2.3

2. 2. 1l

Das natürliche Gelände darf nur soweit
verändert werden, als dies zur ordnungs.
gemäßen Errichtung der Gebäude unumgäng.
lich ist. Die Planierung der Gärten nuO
so erfolgen, daß das Gelände an der
Grundstücksgrenze ohne Höhenunterschied
in das NacNaargelände übergeht und An-
und Abbogchungen in weichen Ausrundun-
gen dem natürlichen Gelandeverlauf an-
gepaOt iinrden.

Ausnahmsweise sind bei ungünstigem Ge-
ländeverlauf Stützmauern bis 1, 50 m
sichtbarer Höhe zulässig, soweit diese
für die ordnungsgeinäße Bebauung notwen-
dig sind und dadurch dag Orts- und Land-
schaftsbild nicht wesentlich beeinträch-
tigt wird. Hiervon betroffen sind Stütz-
inauem in Verbindung mit Stellplätzen
und Garagen der ErschlieOungsatraOefr:

Bergseits der ErschlieOungsstraOen dür-
fen Stützmauern bis 2, 75 m Höhe aus hei-
mischen Bruchsteinen oder mit struktu-
rierter Betonschicht errichtet werden,
soweit diese als Flügelmauem erdüber-
decfater Garagen dienen bz», für die
Schaffung von erforderlichen Stellplät-
zen in Längsaufstellung dienen. Diese
Stützmauern sind mit geeigneten Hänge-
und Kletterpflanzen zu begrünen.



2. 2.3

2.2.1'

Auanahmswciae aind bei un9ÜnstiQem Ge-
lancteverlauf Stützmauern bis 1, 50 m
sichtbarer Höhe zulässig, soweit diese
für die ordnungsgemäße Bebauung notven-
dig sind und dadurch das Orts- und Land-
scheftsbild nicht wesentlich beeinträch.
tigt orird. Hiervon betroffen sind Stütz.
mauem in Verbindung mit Stellplätzen
und Garagen der ErschlieQungsstraOeft^

Bergseits der CrschlieOungsstraOen dür-
fen Stützmauern bis 2, 7& m Höhe aus hei.
mischen Bruchsteinen oder mit struktu-

rierter Betonschicht errichtet werden,
soweit diese ala Flügelmauem erdüber-
deckter Garagen dienen bzw. für die
Schaffung von erforderlichen Stellplät-
zen in Längsaufgtellung dienen. Diese
Stützmauern sind mit geeiyi eten Hänge-
und Kletterpflanzen zu begrünen.

2.3 Einfriedun en
T?~73 »bs. l Mr. 5 LBO)

Grundstück sei nfriedungen sind als na-
turbelassene Holzzäune in Fona van
Scherenzäunen bzw. aenkrechten Latten-
zäunen bis max. 1, 0 m Höhe oder als
Hecken auszuführen. Hecken dürfen lait
innenliegendem, max. 1, 0 m hohem grü-

.. ?^^f*IKifa;<tfn DrahtQeflecht versehen werden.
Sockel sind nur bis 50 cm sichtbarer
Höhe zulässig.

2. » Garagen, Stellplätze, Stau-
räume

^-- ;^;(5 9 "". I Nr. ll. BBauG) ^(siehe auch Ziffer 1. 31

.
-^

-Z. li.l

2-t. l.l

2. 4. 1.2

Z.t. l.3

^2«5. '. prdnunqsuidriqkeiten
i;;' . TS 7t-«bs. 2 Nr. 2 LBO)

Um größere Ge lande Veränderungen zu.
vermeiden sind

Garagen möglichst nahe an den Öffent-
lichen VerfaehrsFlächen zu errichten,
uobei der Staursum jedoch mindestens
2, 5 m tief sein nuO,

Stellplätze parallel zur StraOenbe-
grenzungslinle mit inax. 2, 5 m Breite
vorzusehen (Länggaufstellung).

Bei den Grundstücken Fl. Nr. 753 und 75A
(Bauplätze 44, 45 und A6) sind Garagen nur
in den mit Ga festgesetzten Flächen und
nur mit der im Plan festgesetzten Ein- und
Ausfahrt auf die K 2871 zulässig.

Ordnungswidrig nach § 7A Abs. 2 /
Nr. -2 L80 handelt, ver vorsätzlich
oder fahrlässig den bauordnungsrecht-
lichen Festsetzungen nach § 73 zuwi-
derhandelt.

5. NACHRICHTLICHE ÜBERN»Hff: VON rESISETZB.IGEN (5 l nbs. 6 BBauC)

3.1 Wasserversor un
;( 4 Abs. l LBO)
(Schreiben der UEDEWA vom

19.8. 1982)

3.1 »telde flicht von unter-,
irdischen unden
Schreiben'des Landesdenk-

malamtes Baden-Württemberg
va» 31. B. 1982)

Der derzeitig für »tie Uasserversorgung
zur Verfügung stcttende Hochbehälter
"Johann i sberq" mit einem Wasserspiegel
von 335 ffi ü NM iabqcsenkt) versorgt nur
die unter 315 m ü W liegenden CeschoOe
mit'ausreichendem Druck. Bis zur Fertig-
Stellung eines neiien Hochbehälters bzw.
einer Druckerhahuftgsanlage sind für die
höher-als 315 m ü W liegenden CeschoDe
private Druckerhähunqsanlagen erforder-
lich.

Beim Vollzug der Planung können bisher
unbekannte Funde entdeckt werden. Diese

sind unverzüglich einer Denkmalschutz-
behörde oder der Gemeinde anzuzeigen*
Der Fund und die Fundstelle sind bis
zum Ablauf des vierten Werktages nach
der Anzeige in unverändertem Zustand -zu
erhallen, gaFern nicht die Denkmalschutz-
behörde oder das t. andeadenkinajamt mit

einer Verkürzung dfr Frist einverstanden
ist (§ 20 DSchC). Auf die Atvitkjny von
Ordnungsvidrigkeiten nach § 33 OSchC
wird verwiesen,



i-/('nwei 6-
bestehende Grundstücksgrenze

710

K2871

s^^
w^.

^^. o-tt-

w. ^-S30-t

-0-0-

.o-i-o-

riurstücksnuiwner

Kreisstraße mit Nr.

vorgeschlagene Grund stücksgrenze

Nr. dar Bauparzellen (Vorschlag)

vorhandene Wohngebäude mit Angabe der Oachfom,
Dactmeigung und Firstrichtung
(SD ; Satteldach) '

. vorhandene Nebengebäude

bestehende Gebäude, von Planfertlger eingetragen

HaOangabe in Metern

. Häbenachlchtlinle mit Angabe der Höhe über NN

Grenze dea Geltungsbereiches des Eebauungaplanes
"JohannisbergstraOe II"

bestehender Hasttrafo (nicht Bestandteil der
Erschließung)

be. tehende . ) untetlldl. che f nu = lieg»n. asser

' geplante J leltunqen ^ A s Ab»asser

/n

bestehender Leitungsmast
(wird im Zuge der Erschließung ebgebaul

PLANUNTERLAGE

Ala Planüngaunterl. ge dient die Karte H 1:500 de» Staatlichen
Vennegsungsamtes Bad Hergentheim. .

GELXNOEHCHEN . :,.

Kufnahme der GelBndehöhen und Konstruktion der Höhenlinien durch da» .^
Ingeni^rbüro für Bauxscn, DipI. Ing. (FH) Richard Huller, 8701 Ueb. lst. dt.

S1«DIE8AULICHE. KONZEPTION . . .;

Die stadtebiuliche Konzeption «urde durch das Ingenieurbüro für
Bau»esen;-Dipi. I"9. (''") Richard Müller, B701 GlebelBtadt, erar-
beitet.

l
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. v', ?, ''"" ' AUFSTELLUNG gemäB §2 (l) BBauG:

i-^:!^^^. ^ '. Gemeinde rat sbeschluß vom ...Q2-03.^82
;'-??L?'-

,^-^^ ortBüblich bekanntgemacht am .2?P?*1.982...................

BÜRGERBETEILIGUNG gemäO § 2a (2) BBauG

em 22. 10. 1962

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung in der

Fassung vom . ..10P.4. l98';.... uurde gemäß § 2a Abs. 6 BBauG
von .... P?.0?. '98''....... bis .. °8..°A!?St.
öffentlich ausgelegt, üie Auslage uurde am

ortsüblich bekanntgcmacht.

U Qi. 198^

Creglingen, den
15. 08. 198^

(Siegel)

.. ^^^
, ;'^^.'
1-^;^^
:SflM..

:. ";ff:iy\
':^^s>

^^.^.s-;:;::--. .
'"^^f^f:-'-'1' ."

SATZUNGSBESCHLU5S

Die Stadt Creglingen hat mit Beschluß des Gemeinderates
vom ... u;P8. 't98A.... den Bebauungsplan vom 0^. 02. 1982
in der Fassung vom .. . 03P.8;'t.98/'..... gemäß § 10 BBauG als
Satzung beschlossen*

Creglingen, den .. '.5. 9»..'??'.

(Siegel)

GENEHMIGUNG

v'
:as''
3^.

:i/S.
^--'/.^

^;^^-

53Ä9
^^^,

'äSSf-

a"~

äSfe.
::SB¥'
'. ^-. ^':ifKä/ '\

BEKWNTHACHTUNG UND INKRAFTTRETEN

Die Genehmigung des Bebauungsplanes wurde gemäß § 12 BBauG
am ... 9l'P?. 1?^4* . . ortsüblich bekanntgemacht. Damit ist der

Bebauungsplan nach § 12 Satz 3 BBauG rechtsverbindlich.
Auf die Rechtsfolgen nach § 155 a SBauC und § ^c BBauG

uurde hingeuieseri.

(Siegel)
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STADT CREGLINGEN, MAIN-TAUBER KREIS

BEBAUUNGSPLAN

"SCHICKEN"
MAS2STAB 1:500

KANFERTIOER GiANOIKT UHO WOAHZT
IIWINKURBUKO n*l »AIWIStN AM 09. 03. 19«<
DIPL INd IFMI »«CtUKONUtLt» AM 10 Ok 1984
.70l OIEB^STAOT. TILOUIUW *M 03. 081914
BlfELSADT. 0 N 2t, 1 18«t

»


